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Beilage ./3 

 

CCP Austria Abwicklungsstelle  

für Börsengeschäfte GmbH ("CCP.A") 

Strauchgasse 1-3 

A – 1010 Wien 

 

 

Bankgarantie 

zugunsten der CCP.A gemäß den „Bedingungen für die Abwicklung über die CCP.A (CCP.A 

Abwicklungsbedingungen)“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiemit verpflichtet sich die [Firma und Sitz des Kreditinstitutes] als Garantin  unbedingt und 

unwiderruflich zur Sicherstellung der Erfüllung sämtlicher Pflichten und Verbindlichkeiten der 

 

 

 (Firma u. Sitz des Börsemitgliedes) 

 

als unmittelbarer Abwicklungsteilnehmer gemäß den CCP.A Abwicklungsbedingungen, den 

namhaft gemachten Betrag in Höhe von bis zu 

 

Euro   

(in Worten:   i) 

 

auf erste schriftliche Anforderung der CCP.A, die spätestens am TT.MM.JJJJ abgegeben 

und versendet werden muss, unter Verzicht auf alle Einwendungen und Einreden und ohne 

Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsgrundes oder Rechtsverhältnisses, auf ein von dieser 

anzugebendes Konto zu zahlen.  

Nicht ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Diese Garantie unterliegt österreichischem 

materiellen Recht und ist gemäß diesem auszulegen.  
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Nach Beendigung Ihrer Vertragsbeziehung mit dem unmittelbaren Abwicklungsteilnehmer 

und der vollständigen Erfüllung der sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten werden Sie 

diese Garantie an uns zurückstellen.  

Mit freundlichen Grüßen 

  

(Ort, Datum) 

   

(Firma und Sitz des Kreditinstitutes) (firmenmäßige Zeichnung) 

 


